
Vollstreckung wegen einer Geld-
forderung in das bewegliche 

Vermögen

ZPO II



Vollstreckung eines Zahlungstitels Vollstreckung – Geldforderung in 
das bewegliche Vermögen

Vollstreckung in bewegliches Vermögen Vollstreckung in unbewegliches Vermögen

Vollstreckung 
in Sachen

Vollstreckung 
in Rechte



Vollstreckung eines Zahlungstitels in bewegliches Vermögen

Pfändung, § 803 I 1 ZPO Verwertung

Verstrickung
Pfändungspfandrecht  

für Gläubiger, § 804 I ZPO

Verfügungsverbot 
§§ 135, 136 BGB

erlischt 
§ 936 II BGB analog

gutgläubiger Erwerb möglich 
§ 135 II BGB

keine Kenntnis des  
Pfändungspfandrechts

keine Kenntnis 
der Verstrickung

Vollstreckung – Geldforderung in 
das bewegliche Vermögen



Vollstreckung in bewegliche Sachen

Vollstreckung in bewegliche Sachen

Pfändung durch Gerichtsvollzieher

Öffentliche Versteigerung

Verwendung des Versteigerungserlöses

Vollstreckung – Geldforderung in 
das bewegliche Vermögen



Pfändung durch den Gerichtsvollzieher

Pfändbarkeit der Sache

Unpfändbarkeit nach, § 811 ZPO

wesentlicher Grundstücksbestandteil, § 93 BGB(–)

Haftungsverband eines Grundpfandrechts

ggf. Austauschpfändung

Zubehör

beschlagnahmte Erzeugnisse 
und unwesentliche Bestandteile

Vollstreckung – Geldforderung in 
das bewegliche Vermögen



Pfändung durch den Gerichtsvollzieher

Inbesitznahme

unmittelbarer Besitz 
des Gerichtsvollziehers

mittelbarer Besitz 
Gerichtsvollzieher

Geld, Kostbarkeiten, 
Wertpapiere

Sachen, die der 
Gerichtsvollzieher im 

Gewahrsam des 
Schuldners belässt

mittelbarer Fremdbesitz 1. Stufe des Gläubigers

mittelbarer Eigenbesitz 2. Stufe des Schuldners

mittelbarer Fremdbesitz 1. Stufe des Gvz

mittelbarer Fremdbesitz 2. Stufe des Gläubigers

Vollstreckung – Geldforderung in 
das bewegliche Vermögen



vor Ort oder Internet

Öffentliche Versteigerung der gepfändeten Sache, § 814 ZPO

Zuschlag an Meistbietenden 
§ 817 I ZPO

öffentlich-rechtlicher Vertrag  
§ 156 BGB

Anspruch des Staates auf Zahlung 
des Versteigerungserlöses

Anspruch des Meistbietenden  
auf Ablieferung der Sache

Gvz nimmt Versteigerungserlös  
in Empfang, § 817 II ZPO

Gefahrübergang auf den Gläubiger 
§ 819 ZPO (str.; aA Erfüllung)

dingliche Surrogation 
§ 1247 S. 2 BGB analog

Gvz muss Titel + Quittung an Sch. 
herausgeben, § 757 I ZPO

Gvz übergibt Sache 
an Meistbietenden

Eigentumserwerb des Meistbiet- 
enden selbst bei Bösgläubigkeit

Pfändungspfandrecht erlischt 
§ 936 I 1 BGB analog

Vollstreckung – Geldforderung in 
das bewegliche Vermögen



Gvz zieht die Kosten der Vollstreckung ab

Versteigerungserlös

Gvz zahlt den verbleibenden Erlös an  
den erstrangigen Gl. aus, § 815 I ZPO

nur Hinterlegung, wenn Dritter ein Interventions- 
recht an der Sache iSv § 771 ZPO geltend macht

Gvz zahlt verbleibenden Erlös an einen  
nachrangigen Gläubiger aus

Prioritätsprinzip bzgl. der Pfändungspfand- 
rechte bzw. der dinglichen Surrogation

Gvz zahlt den Rest an den Schuldner aus

Erinnerung des Gläubigers, § 766 II ZPO

Vollstreckung – Geldforderung in 
das bewegliche Vermögen



Pfändungsbeschluss 
§ 829 ZPO

Vollstreckung in eine Geldforderung

Vollstreckungsgericht

Überweisungsbeschluss 
§ 835 ZPO

Drittschuldner wird verboten,  
an Schuldner zu zahlen

Schuldner wird geboten, nicht über Forde- 
rung zu verfügen und sie nicht einzuziehen

Bank darf Guthaben auf Girokonto 
nicht an Schuldner auszahlen

Schuldner darf Guthaben nicht 
auf anderes Konto überweisen

Überweisung  
zur Einziehung

Überweisung  
an Zahlungs statt

Zahlungsanspr. gg. 
Drittschuldner

Zahlungsanspruch 
gegen Schuldner

Befriedigung mit Zahlung 
des Drittschuldners

Befriedigung bereits mit 
Überweisungsbeschluss

Vollstreckung – Geldforderung in 
das bewegliche Vermögen



Vollstreckung in ein Anwartschaftsrecht

Doppelpfändung

Rechtspfändung Sachpfändung

Vollstreckung – Geldforderung in 
das bewegliche Vermögen


